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Grundlagen zum Lärmschutz 
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Beläst igung durch Lärm 
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über 65 dB(A)** 

Belastung durch Lärm 
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Quelle: Stadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz
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Frühzeit ige Maßnahmen zur 
Lärmminderung führen zu 

 

Lagevorteilen durch gutes Image 
 

erhöhter Wohnungsnachfrage 
 

auskömmlichen Mieten 
 

kontinuierlicher Instandhaltung 
 

durchmischte Sozialstrukturen 
 

höherer Einkommensteuer 
 

mehr Grunderwerbsteuer 
 

privatw irt schaf t lichem Erhalt  ohne 
staat liche Subvent ionierung  

Beispiele Marseille und Barcelona 

Lärmminderung für eine posit ive Stadtentw icklung 
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Amort isierung von einfachen Maßnahmen zum 
Lärmschutz in max. 2 ½ Jahren!  

Ausw irkungen auf  den Haushalt  –  
Lärmschutz ist  ein Investment   
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Recht licher Hintergrund 
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a) Ermit t lung der Belastung durch Umgebungslärm... 

b)  Sicherstellung der Informat ion der Öf fent lichkeit ... 

c) Annahme von Akt ionsplänen... mit dem Ziel, den 
Umgebungslärm... zu verhindern und zu mindern...“  

 
"Mit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, 
um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, 
durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu 
mindern.  
 
Hierzu werden schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt:  

Richt linie 2002/49/EG über die Bew ertung und  
Bekämpfung von Umgebungslärm 
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Drit te Runde bis 18. Juli 2018 
a)  Ballungsraum - ein durch den Mitgliedstaat festgelegter Teil seines 

Gebiets mit > 100.000 EW  

b)  Hauptverkehrsst raße - eine vom Mitgliedstaat angegebene 
regionale, nationale oder grenzüberschreitende Straße mit einem 
Verkehrsaufkommen von > 3 Mio. Kfz/Jahr (=  8.200 Kfz/Tag) 

c)  Haupteisenbahnst recke - eine vom Mitgliedstaat angegebene 
Eisenbahnstrecke mit einem Verkehrsaufkommen > 30.000 Züge/ 
Jahr 

d)  Großflughafen - ein vom Mitgliedstaat angegebener Verkehrsflug-
hafen mit einem Verkehrsaufkommen von > 50.000 Bewegungen/ 
Jahr 

Gegenstand der Lärmminderungsplanung 
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1.  Die Aktionspläne müssen mindestens folgende Angaben und 

Unterlagen enthalten: 
 

 eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der 
Haupteisenbahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer 
Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind, 
 

 die zuständige Behörde, 
 

 den rechtlichen Hintergrund, 
 

 alle geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5, 
 

 eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten, 
 

 eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm 
ausgesetzt sind, sowie Angabe von Problemen und 
verbesserungsbedürftigen Situationen, 

Anhang V: Mindestanforderungen für Akt ionspläne  
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 das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 (7), 

 
 die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärm-

minderung, 
 

 die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten 
fünf  Jahre geplant  haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz 
ruhiger Gebiete, 
 

 die langf rist ige St rategie, 
 

 finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirk- 
 samkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse, 

 
 die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der  Durchführung und 

der Ergebnisse des Aktionsplans. 

Anhang V: Mindestanforderungen für Akt ionspläne  
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 Betroffene haben bei Lärmproblemen Anspruch auf  einen Lärm-

akt ionsplan (z. B. bei Überschreitung der von der Gemeinde 
festzulegenden Auslösewerte). 
 

 Die Gemeinde ist dann verpf lichtet , Maßnahmen zur Lärmminderung 
einzuleiten.  
 

 Betroffene haben keinen Anspruch auf die Durchführung bestimmter 
Maßnahmen oder auf die Einhaltung der Auslösewerte. 

 

Informat ion und Mitw irkung der Öf fent lichkeit  
Rechtlicher Rahmen 
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Informat ion und Mitw irkung der Öf fent lichkeit  
§ 47d BImSchG 
  
  Die Öffentlichkeit  wird zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne 
 gehört .  

 
  Sie erhält  rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit , an der 
 Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne 
 mitzuw irken.  
 
  Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksicht igen.  
 
  Die Öffentlichkeit  ist  über die getroffenen Entscheidungen zu 
 unterrichten.  
 
  Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne 
 für jede Phase der Beteiligung vorzusehen. 
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Planerische Grundlagen 
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 Vermeidung von Lärmemissionen 

 Verringerung von Lärmemissionen 

 Verlagerung von Lärmemissionen 
 
...und schließlich 
 

 Verringerung von Lärmimmissionen 
 

Lärmminderungspotenziale 
Planungsprinzip  
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Lärmminderungspotenziale 
Maßnahmenbereiche 
  
 Verkehrsplanerische Maßnahmen (z. B. Bündelung von Kfz-Verkehren) 

 
 verkehrstechnische Maßnahmen (z. B. Signalschaltungen) 

 
 verkehrsrecht liche Maßnahmen (z. B. Tempo 30 auf Verkehrsstraßen) 

 
 st raßenbauliche Maßnahmen (z. B. lärmoptimierter Asphalt) 

 
 städtebauliche Maßnahmen (z. B. Ausweisung von Bauriegeln) 

 
 gebäudebezogene Maßnahmen (z. B. Verglasung von Balkonen) 

 
 kompensatorische Maßnahmen (z. B. Beseitigung sonstiger 

Lärmbelastungen) 
  



www.prr.de 
Lärmminderungspotenziale 

Straße: bis zu 10 dB(A) Stadtplanung/Architektur: bis zu 20 dB(A) 

Effektive Lärmminderung bedarf ortsbezogener und integrierter Konzepte, 
die verkehrs- und stadtplanerische Aspekte integriert betrachten. 

Hinweis: -10 dB(A) entspricht einer Reduzierung 
der Verkehrsmenge um 90 %!  
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Umsetzung des Lärmaktionsplans wirtschaftlich nur mit 
integriertem Vorgehen möglich: 
 

Inhalt liche Abstimmung 
 Luftreinhaltung 
 Klimaschutz 
 Stadtentwicklung 
 Verkehrsentwicklungsplanung 
 Gefahrgutnetz 
 Unfallhäufungspunkte 

 

Verfahrensmäßige Abstimmung 
 Stadterneuerung 
 Straßenunterhaltung 
 Sanierung der Abwasserkanäle 
 

Lärmminderungspotenziale 
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St rategische Lärmkarten 
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St rategische Lärmkarte (Lden/Lnight) St raße 
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St rategische Lärmkarte (Lden/Lnight) Schiene 
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Belastete Wohngebäude - Belastungsachsen 
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Maßnahmen Lärmakt ionsplan 
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St rategische Maßnahmen 

 

 Mobilitätskonzept  (Lkw-Lenkungskonzept, Stadtgeschwindigkeits-
konzept, Fortschreibung Rad- und Fußverkehrskonzept…) 
 

 Erhebung Sanierungsbedarf  Fahrbahn/ Nebenanlagen mit  Dringlich-
keitskonzept  – Berücksichtigung städtebaulicher, sicherheitsbezogener 
und lärmrelevanter Aspekte  
 

 Verbesserung Inf rast ruktur Fuß-/ Radverkehr (durchgehende Führung, 
Vermeidung von "Umleitungsstrecken", weitere Querungsanlagen an 
bedeutsamen Standorten, Mängelbeseitigung…)  
 

 Internetpräsenz mit grundsätzlichen Informationen zum Lärmschutz 
 

 Beratung zum Lärmschutz im Rahmen der Bauberatung 
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Beispiel Gesamtkonzept  Innenstadt ring 
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Maßnahmen 
 
 Investit ionsprogramm Einbau lärm-

mindernde Asphaltdeckschicht   
     (-3,0 dB(A)) 1.-3. Priorität  
 
 Prüfung Feldstraße als Versuchs- 
     st recke für innovat ive Asphaltbau-

w eisen (bis zu -7 dB(A)) 
 
 Stadtgeschwindigkeitskonzept - Prüfung 

Grüne Welle bei zul. Höchstgeschwin-
digkeit  40 km/h (-1,2 dB(A)) 

 
 Verdichtung/ Optimierung von 

Querungsstellen – Sicherheit  für Fuß- 
und Radverkehr, Inklusion 

Beispiel Gesamtkonzept  Innenstadt ring 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Text putzen
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Beispiel Haart  – Segeberger St raße 
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Beispiel Haart  – Segeberger St raße 

Maßnahmen 
 
 Einbau lärmmindernde Asphaltdeck-

schicht  Sachsenring bis Tizianstraße   
(-3 dB(A)) 
 

 Fahrbahnreduzierung von 4 auf 2 
Fahrstreifen gemäß Radkonzept – mit 
Abstandsgewinnung zur Wohnbe-
bauung (-1 dB(A)) 
 

 Ostseite: Fahrbahnbegrenzung durch 
Mult ifunkt ionsst reifen Parken/ Baum-
beete auf ehem. Fahrbahn 
 

 Radverkehrsführung Kummerfelder 
Straße – Tizianstraße: Schutzstreifen 
Richtung Segeberger Straße, Radweg 
zwischen Multifunktionsstreifen und 
Gehweg Richtung Stadtring 

        

Vorführender
Präsentationsnotizen
Text putzen
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Beispiel Haart  – Segeberger St raße 

Maßnahmen 
 
 Ortsdurchfahrt  Gadeland: Reduzierung 

zulässige Höchstgeschw indigkeit   von 
50 auf 30 km/h (-2,4 dB(A)) 
 

 Segeberger Straße bis Kummerfelder 
Straße: beidseit ige Schutzst reifen 
 

 Zusätzliche Querungssicherungen  
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit !  

Für eine effektive Lärmminderung gibt es 
noch viel zu baggern – im Großen wie im 
Kleinen... 
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